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Stadt Buchholz i.d.N.
Der Bürgermeister DS 16-21/0535

Datum: 07.06.2019

Drucksache 
zur Entscheidung

Status:
Federführung:
AZ:
Verfasser/Bearbeiter:

öffentlich
FB 40 - Fachdienst StadtGrün
40.03 Sö/nb
Herr Söller

Fußwegeerhaltung/-unterhaltung in Steinbeck
Interfraktioneller Antrag des Ortsrates Steinbeck vom 18.04.2019 (Eingang 29.04.2019)
Beratungsfolge: (Entscheidung durch den Verwaltungsausschuss)

Datum       Gremium Zusatzinformation

OR Steinbeck
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
Verwaltungsausschuss

Interfraktioneller Antrag des Ortsrates Steinbeck:

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Buchholz i.d.N. möge beschließen:

Die Verwaltung trägt, ggf. unter Inanspruchnahme der Leistungen des Baubetriebshofes, 
dafür Sorge, dass die Fußwege im Bereich zwischen den Straßen Am Kattenberge, Pütjer-
weg und B 75 in Steinbeck in einem ordnungsgemäßen, dem ursprünglichen Ausbauzustand 
möglichst weitgehend entsprechenden Zustand erhalten bzw. wieder in diesen versetzt wer-
den. Das umfasst mindestens folgende Maßnahmen:

1. Regelmäßige, mindestens zweimal jährliche Zustandsprüfung der Fußwege.

2. Regelmäßiges Zurückschneiden von in die Wege hineinragenden Ästen, Sträuchern 
und dgl.

3. Wiederherstellung und Erhaltung der ursprünglichen nutzbaren Wegebreite durch Ent-
fernen von Bewuchs und dgl. An der Wegeoberfläche.

Zu gegebener Zeit werden diese Maßnahmen auch auf die noch anzulegenden Fußwege im 
Neubaugebiet zwischen Grenzweg und Bremer Straße erstreckt.

Stellungnahme:

Die Verkehrssicherungspflicht an öffentlichen Wegen wird als Geschäft der laufenden Ver-
waltung durch die Verwaltung wahrgenommen.

Nach der Rechtsprechung hat die Verkehrssicherungspflicht allerdings ihre Grenzen im Rah-
men des Zumutbaren, wobei es auf die Leistungsfähigkeit des Sicherungspflichtigen an-
kommt.
Behinderungen durch Gehölze, die in die Nutzbarkeit der Wege einschränken, konnten nicht 
festgestellt werden. Einzig am Pütjerweg ragen punktuell Sträucher in den Lichtraum des 
Gehweges, hier wird ein Rückschnitt veranlasst.
Es wurden allerdings vereinzelt zugewachsene Wegepartien aufgenommen (siehe Bilder 3 
und 4). Solche Stellen werden instandgesetzt. Derartige Instandsetzungsarbeiten wurden vor 
vielen Jahren im Allgemeinen unter Verwendung u.a. glyphosathaltiger Spritzmittel durchge-
führt. Heute sind sie nur noch ohne Chemie und in mechanischer Handarbeit möglich.
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Alle übrigen Wegeabschnitte sind – wie auf den Bildern 1 und 2 erkennbar – in einem sehr 
guten Zustand, hier besteht kein Handlungsbedarf.

Eine einmalige Begehung alle zwei Jahre erscheint ausreichend und angemessen.

Der Verbindungsweg zum Fasanenstieg ist eine Wanderwegeverbindung, daher sind hier 
deutlich niedrigere Unterhaltungsstandards anzusetzen. Entsprechend ist auch dieser Weg 
in einem guten Zustand.

Fazit:

Die Verwaltung empfiehlt, dem Antrag nicht zu folgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten werden aus dem Produktkonto 551001-445505 Verrechnung BBH Grünflächen) ge-
deckt.

Anlagen:

- Interfraktioneller Antrag des Ortsrates Steinbeck vom 18.04.2019 (Eingang 29.04.2019)
- Lageplan Bestandsaufnahmen
- Fotos (Aufnahmedatum 29.04.2019)









Bestandsaufnahme Fußwege in der „Kattenberg-Siedlung“, Aufnahmedatum 21.05.2019 
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